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damit dergleichen Unkosten sich nicht gar zu weit hinaus der Jungen noch Alten/ in Städten und auf den

ziehen/inmassen auch sonnen heilsame Verordnungen für- Dörffern keine verguldece oder versilberte Rränne/

Handen / worinnen die uberflußige Unkosten / welche bey sondern dieselbe von schlechten Blumen / wie sie

Begrabnussen aufgewender zu werden pflegen / beschnit- wachsen/ und ohne alles Gewüry/ verfertiget wer,

ren sind/ auch insonderheit/was in die Erde mit zugeben/ den,beyStraffz.Thaler .^ä.LerUck. i .concl .54.

vorgeschrieben ZU befinden, vicl. Orä. I^rovinc. (-ocksn. N .9 l. Lcc, ^

Das XIV. Kapitel.
Bon der Wittiben Gebühr.

Inhalt.
t.i.Uriach warsm von denen Wittiben und der Jugend zu hatt«

dein. h.,. Gründe/ so Wittiben zu ihren Pflichten verbinden,
h. z. Solle» ein einsames eingezogenes Leben führen. H. 4. Auf
GOttibre Hoffnung in Gedult setzen. H. 5. Ihre Kinder erzie»
den. H.6. Bey der andern Ehe der Güter wegen gewissenhafft
bandeln.

§. 1.

? einer Haushaltung kan kein Todes Fall

geschehen/ der mehr Berrübnuß und Ver¬

änderung !nach sich ziehet/ als wann der

>aus - Vatter / als das Haubt / selbst

,allet/und die Haus-Mutter zur Witti¬

ben / seine Kinder aber zu Waisen hinter¬

lasset: oder/ welches noch betrübter / wann Eltern zu,

gleich in kurizer Zeit nach einander sterben/und die Kin¬

der zugleich zu Vateer und Mutter bloßen rvaisen
werden / davon sich aber unter hundert Fallen der letzt«

kaum einmal zutragt / daß Ehe-Leute / wie im L.cben/a l,

so auch im Tode ungeerennet bleiben ; wie ich derglei¬

chen Erempel an meinen lieben seligen Eltern vor wenig

Jahren selbst erlebet/ als welche nach einer biß ins fünS

zigsteJahr geführten und mit acht/ allen in Zmäiis und

Äünsten bey vätterltcher blß in den Tod unverdroß
sener eigener Unterrichtung/erzogenen und noch le¬
benden Rindern gesegneter tLhe / keinen einigen

Todesfall erlebet / biß sie endlich in einer Frist von acht

Tagen ihre Augen respekive im acht und siebenzig,

sten/ und acde und sechzigsten Jahr sanfft und selig

geschlossen. Diesem nach erfordert so wol die Ordnung

als Nothdurfft selbst / daß wir auch derer Wittiben und

der Jugend / wie sie ausser der Absicht auf ihre Eltern

in gemein zu betrachten vorkommt/ in diesem Buche ge-

dencken / und sie ihrer Gebühr erinnern.

§. 2. Es haben aber die Pflichten der Wittiben / wo¬

von wir in diesem Capitel handeln wollen / ihre Absicht

entweder auf ihren N?andel im Christentum/ oder

aber auf zeitliche Guter und ihres seligen kNannes

Verlisscnschaffe /wie sie damit/nachL .andes-Brauch/

verantwortlich handeln sollen. Was ihren Wandel be¬

trifft/so sollen sie diese hiernachstsolgendelBetrachtung/

die wir deßwegen ihren Pflichten zum Grunde voran ge¬

hen lassen/nicht allein zu ihrem Troste / sondern auch zu

deren angelegentlicher Übung in ihr Gemüthe desto

tiesser eindrucken/ als mehr sie sonst von unchriftlichen

lüstrigen Wittiben/zu mehrer Frey-und Frechheit insge¬

mein mißbraucht werden. Sie sollen aber betrachten/

daß sie in GOttes Wort sonderbare gnädige ?nvilc-

8'» haben: indem sich GOtt selbst nicht allein ihren Helf-

ferundRichter ?5.68.6 .Dem. 10,18-nennet/sondern

auch allen Menschen / insonderheit aber der Obrigkeit/

sich ihrer anzunehmen/und für sie zu sorgen/befohlen, ek.

1.17. Icr.7.6. ^zck.7.10. Hingegen es an denen / die

sie beleidigen /als eine schwere Sunde ernstlich zu Waf¬

fen drohet. Lx. 22,2z. 24. und den Fluch öffentlich über

sie auszurüsten befiehlst/ Ocur.27.19, Hiernachst sollen

sie betrachten / daß/ obwolihr Stand mder Welt be¬

trübt und verachtet ist/ daß sie darinn gleichwol/ so sie

sich dessen änderst recht gebrauchen wollen / mehr Förden

rung als Hinderung zurUbung ihzes Christentums

finden können: weil sie ihnen eben dasjenige/was 1.C0-

rinth. 7/z z. z-4. von denen Ledigen gesagt wird/gesagt seyn

lassen sollen: >. Es ist ein Unterscheid zwischen einem Weibe

„und einer Jungfrauen. Welche nicht freyet/die sorget/

„was dem HErni angehöret/daß sie heilig sey/ beyde am

„Leib und auch am Geiste. Die aber fteyet/ die sorget/was

»>der Welt angehöret / wie sie dem Manne gefalle.

§. z. Nachdem nun Wittiben ihren verstorbenen

Mannern / ihre Gebühr/ nach Inhalt nächst vorhergehen¬

den Capitels/abgestattet/ so ligtihnen ob / daß sie ein stil¬

les eingezogenes L-eben führen. Dann weil ihr Stand

inH.Schrifft als einTrauer--Stand vorgestellet wird/

so will sichs dazu nicht reimen / daß sie sich in allen lustigen

ftölichenGesellschafftebeyHochzeiten/Tänyen/SpicF

len/ Spayier-Fahrten und andern 5el!men finden/ und

mitmachen/ oder auch sonst ein wollüstig Leben in Rleii

der-pracht/äeliczten Essen und Trincken/ und al<

lerhand tvelt-Freude fuhren / und ihrem Fleisch damit

nur wolthun / und dasselbe zu allerley Geilheit und b5i

sen Begierden reitzen wolten; an dessen statt sie gerne

zu Hause bleiben / und sich aller Gesellschaffrenlieber

entmüßigen sollten; es wäre dann / daß sie um nochwendi¬

ger Geschaffte/ Rathsund anderer sonderbarer Ursachen

willen/ damit umgeben müsten. Wo sie aber diesem zu wi¬

der leben / so laden sie nicht allein die Göttliche Ungna^

de auf sich / sondern mögens sich auch nachmals selbst dan-

cken / wo andere bösen Argwohn von ihnen schöpssen / und

ihr gutes Gerüchte und keuscher Wandel in Awciffel ge¬

zogen wird / welches zu erhalten sie auch allen bösttt

Schein vermeiden sollen.

§. 4. Weil sie ihren vornehmsten Rath/Hülffe und

Schutz an ihren Ehe - Genossen verlohren haben / und da¬

bey noch von der Welt Muthwillen und Boßheit/ und

andern Widerwärtigkeiten angefochten werden / so soll sie

gleichwol die Betrachtung ihres betrübten und trostlo¬

sen Zustandes deßwegen dahin nicht treiben/daß sie gar

verzagen/und alle Hoffnung fallen lassen wollen / als ob

auch ihr G(i>tt mit ihrem LNanne gestorben wäre;

sondern sich erinnern / daß derselbe noch lebe/ und mehr
als Mannes Stelle bey ihnen vertretten/ und mit seiner

Gnade viel reichlicher ersetzen wolle/was iknen durch den

Tod an menschlicher Hülffe/ Rath/ Trost und Schutz ent¬

zogen ist; welches insonderheit denen armen Wittiben/

die von ihren Männern mit vielen Kindern / aber wenigen

Brod in einem armseligen Stande hinterlassen worden/

zum Trost dienen soll. In solcher Hoffnunq sollen sie nicht

allein/ was ihr Christen - Stand insonderheit mit sich brin¬

get/ in stiller Gedult ertragen / und sich eben deßwegen
M - zu

'
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zu denen Mitteln / wodurch solche Hoffnung erhalten und ne ; weches eben auch die Ursach ist/ warum die Rechte

gestarcker werden kan/desto fleißiger halten. Dann weil sonderheitlich der Mutter und Anftau die lurei und

sie mit ihren Männern nicht mehr reden können / mit eite- Vormundschafft ihrer respeNivö Kinder und Emcklein

ler Gesellschaft'! aber nicht reden sollen / so sollen sie mit anvertrauet haben, per !^ov. uz. czp. s. Lc surk. mzrn
GOee lin Gebee desto fleißiger und vertraulicher reden / Lc zvi-e. L. czuanäo mul. rur. Off. funZi por. da doch son»

und neben dem öffentlichen Geber, Gesang/ Anhörung sten insgemein die Weiber zu diesem öffentlichen Amt

des Göttlichen VOorrs / Gebrauch des Abend- nicht gelassen wurden / als zu sehen ex !. 2 ff. cle K. 1. Lc

mahls und so ferner/auch zu Hause /so viel sie immer Zeit §. un.lnlt. äeleZit.pzrron.rurel. dahero dann die Mutter

dazu finden kan / in Lesung gottseliger L»ucker / Gedet eine natürliche Vormunderin ihrer Kinder genennet wird

und Gesängen und dergleichen Christlichen Übungen ihre bey dem kickrer. V. 2. p. 4. cons. 12- n. Z7- und eben aus

Freude so viel inniger achten / als geringer sie dieselbe in dieser Ursach vor allen -kZnzten auch so gar dem müttech

leiblicher Lust finden sollen ; dann daß es eine unchristlii chen Anherm (es wäre dann / daß der Verstorbene im

che Einbitdung sey / daß einige Wittiben meinen / daß Testament ein anders verordnet) den Vorzug hat; aller-

ste nach ihrer Männer Tode / allermeist wann die Massen sie auch in den Erbschastts-Fallen denenselben vor«

Trauer noch neu ist / sich des öffentlichen Gottes-Dien- gehet: Ob sie aber gleicher Weis in der Vormundschch

stes/vor allen aber des Singens enthalten müsten; weil dem vätterlichen Ankerm vorgezogen werde / darinnen

davon bereits im drittens des nächst vorhergehenden Ca- sind die OoNorcs noch nicht einig : Zwar der berühmte

pitels eine allgemeine Erinnerung geschehen / so ists hie zu Rechts-Lehrer ö-rrolus sci -urb. msrri Lc avi». L.

wiederholen unnörhig. mul. rurel. off. 5unz. poreli. hält dieses in alle Weg da-

§. s. Neben diesen Pflichten sollen sich Christliche für / dessen Meinung auch noch ferner behaubtet brun»«.

Wittiben zu fleißiger sorgfältiger RlNder-Zucht ver- msnnuszäezncl.zurb. und /ob.^cbilrer. in Initir. /ur. Liv.

pflichtet achten / und davon das ausdrückliche Göttliche 26 rir. cie czp. clemin. z. welcher auch an berührter Stelle

Gebot 1 . 1'im. s. v. 4. mercken : das; / welche Wittiben bezeuget / daß diese Meinung im Sachsischen Land - Recht

Binder und Neffen haben dieselbe ihre eigene Rin- zpprokiretzu befinden: Allein es äillenriret Leneciiöi.

d rerziehen / und ihr /-»aus Göttlich reglren lernea in/urispruäenriu forens p.2. c.i 1.6c5. iz. welcher aus die«

sollen : worinnen sie / (weil sie mich im Wittiben-Stan- ser Urjache die widrige Meinung vertheidiget / weil der^c-

de unter der Eitern kubric stehen ) nach denen Pflichten / pos oder Emckel annoch in des vätterlichen Anherm Ge>

die denen Eltern oben von» siebenden biß zum zehenden Ca- walt ist / daß aber die vatterliche Gewalt die Vormund-

pitelvorgeschrieben sind/ ihre ^chuld:gkurabmäßen /und schafft excw.äire/wäregantz ausgemachten Rechtens /p«

desVattersStelle / so viel ihnen immer möglich ist/ ver- l.28-ff äelettzm.milir.

tretten sollen; wolten die Kinder über sie Meister werden /

so müsten sie andere Christliche Leute / V-rwandten / Pre- Ehe aber obberührte Personen / nemlich die Muttee

diaer / oder so Gewalt und Zwangs - Mittel vonnöthen und Anftau / die Vormundschafft ihrer Kinder auf sich

- waren / die Obrigkeit zu Hülffe nehmen. nehmen / müssen sie so wol dem 5Lto Vellejsno , ( vermöz

§. 6. Nachdem nun eine Wittibe/ die zur Trauer dessen die Weiber keine Bürgen seyn mögen) und anderen

bestnmnte Zeit der Landes - Ordnung gemäß ausge- weiblichen Wolthaten / als auch der andern Ehe sich ent¬

wartet / ( wiewol es ihr / so sie nocy etliche Monar oder geben / und also mit ihrem Willen die Vormundschch

Wochen langer wartet / rühmlicher seyn würde) und der antretten ; per cl. uz c. f. Lc ->ucti. mzrri üc zv>x.

Zustand ihrer Haushaltung und anderer Ursachen es er- L. gu. mul. rur. off. iunz. porek. welches auch bey vor-

fordert / daß sie zur andern Ehe zu schreiten sich genöthi- nehmen Adelichen Personen also gehalten wird/ kickm.

get findet/so weisen wir sie an die ,emge Ehe-Regeln/ zää..iucb. Wann sie aber dieser kenuncizrion ohngehin-
wozu wir oben an seinem Ore alle / die in den Ehe- dert nichts desto weniger zur andern Ehe schreiten / werden

stand tretten wollen /angewies-n haben; erinnern sie sie die Vormundschäfft abzutretten qenothiget / per ck.

aber schließlich / so viel die zeitliche Güter und ihres seligen rxx. welches alles heut zu Tag annoch also gehalten wird/

Manns Verlaffenschaffr betrifft / daß sie sich allermeist / ausser daß an etlichen Orten diesen Weibern / entweder

so Stiefkinder vorhande,< wäre»,/ von verstandigen ausihres abgestorbenen Manns/ oder ihrer Freundschch

und der Landes- Rechte kundigen Leuten unterrichten las- selbst / oder aber sonst vor der Obrigkeit annoch zwey Per-

se / wie sie ihre eigene eriviKZi-, dabey zwar beobacht sotten zugegeben werden/ mit deren Rath und Hülffe sie die

ten/aber auch ihreso wol eigene als Seief-Rinder lurclverwalten/und Rechnung thun müssen. Allermaßen

nicht verküryen sondern solche Heurats . I'sKa auf- in Chur-Bairen nach Ausweisung der Chur - Bairischen

richten solle / wie sie es vor GOTT / ihrem eigenen Ge- Allmoß - Ordnung/ §. 4. ver5. wir lassen auch :c. Item im

wissen und denen Kindexn verantworten könne. Was ihr Nürnbergischen Gebiet / Inhalts der Nürnbergischen

nun Landes - Rechten und Gebrauch nach von des ersten kekr. l'ic. Z9 l.. z. §. es sollen auch :c. es also gehalten

kNannes Verlassinschaffc gebühre / wie lange sie im wird. Nach Sachsen-Recht aber müssen diese Weiber als

V'si>Z der Guter zu bleiben / und was ihr über ihr ein- Vormünderinnen ihrer Kinder annoch über dieses einen

gebrachtes und zur Morgen-Gabe zustehe und wie Lurarorem für sich felbsten haben/v. Lsrp?. jurispr. tor. Su.

sie abgefertiget werden solle/ davon kan sie sich aus p. 2. L. 11.6e5.11.

dem/ das hie nächst folgt/ Unterrichts erholen. Was hier von der Vormundschäfft der Mütter ge-

saget worden / hat so wol in denen eigenthümlichen als

Lehen-GüternPlatz: dann obgleich dieLehen insgemein

aufdie Weiber nicht erblich versallen: Je dannochaber/

Cüp. XIV. §. 5. weil denen Müttern die Vormundschafft ihrer Kinder /

nicht so wol in Ansehen der 5ucceff,on, als vielmehr der-

Je Erziehung der Kinder liget denen Müttern um jenigen ^ffeNion und Liebe / so sie zu denenselben tragen/

so viel desto mehr nacb demTod ihrer Manner ob/ anvertrauet wird / als sind sie von der Lehens - lurel nicht

5.1 ^ew:ß ist / daß die Kinder sonst so leicht nie- auszuschlieffen / welches in dem Hertzogtum Mecklenburg

mand haben / der es aufrichtiger und besser mit ihnen mei- insonderheit also recipiret ist / wie bezeuget L-Kr-ii-r. p. 10,
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lje lcuä 5c^. 19. num. 26. wie dann zu dem Ende Maria/ junN. zuck. pr°erercz. L uncie v.r öc uxor ^6cj <3.1 ,1

Hertzogin zu Mecklenburg 16Z9. von dem Kayser 98- n. 5.5ckneiclev. ^ ^.t. IM. 6e succelsgb incett'kub'
als eine ^ormunderm ihrer Kinder conkrmiret und be- äe succelllinter Vir. Lc l^xor. Lc Kiccerskus z'cl Xsnv-.>! n -/

ftäniger worden / auch ein solches Beyspiel nach der Zeit czp. 16. cum seqq. ' ^

an der Durchlauchtigen ^ urstin i , Für- Gleichwie aber die Römische Rechte in diesem ?un-

stin zu Nassau - Liegen/ meiner Gnädigste,? Fürstin und tio nicht aller Orten recip.retAlso muß man b'„t -u

Frauen/welche noch.n bestatt.gter Vormundschafft regi- Tag vor allen Dingen / aus die .Ehe - Ä-
ret /vorhanden ist. Kom.nug m peeul.D.lp. cie mcel. düngen / Ehe - l'Men / Hcuraths- tVoruln .'c. wann mime

pers^llmär. §. 2 ,n Lx-m. sur feuä. e. 7 q v. vorhanden / sehen / UNd sich/ was d-e ^ucce^n bet'ifft,16. Nach Sachsen-Recht aber wird dergleichen Frauen nach denselben richten; cie quib. vicl. dommenriwr

ein Mir-Vormunder annoch zu gegeben. V.ci. 5ckilcer. m rir. cie cio»,. ^vn' - v , -

lM./ur.Qv.ü-.c.°^ä-m.n.ck.f.mf. keine EH-^-n aufgmchiet

H. 6. «Us die sonderbare Land-Rechte/ 5rzm» der Stadt/ und

^As die Wittwen nach demTodihrerMannereigent- gchbmsi^ Essenz an-
^ lich zu hoffen haben / dayon soll ansetzt mit wenigen etwas s"i derbarÄ ?

etwas gemeldet werden. Es ist aber hier vor allen D-naen I « ^ ^ " der Ehe-Leute be¬
en, Unterschied unter der ersten und andern Ehe zu machen/ wir den Leser aus solche

und bey allen beyden zu sehen / was eine Wittwe so wol haben wollen ^ n ^ Ä Z/wiesen

wann ein Testament vorhanden / als wann der Mann oh- Ehe, s-eut einander ob^ Rechten die

ne Testament verstorben/ nach dessen Tod bekommen kön- ^>ren / davon kan 5

ne. Was demnach die erste Ehe betrifft/ ist kein Zwcis- Ze ^6 ^ /b?n? l i K .1

fcl/ daß der Mann all sein Vermögen / so keine Kinder maric k uxo,- wie e^ d.ös^ ^ ^
und Eltern vorhanden / im Fall aber Kinder oder Eltern in der ^sM ^ '' S-^r - Baiern oder

im Leben waren / was über die oder den so ae- lesen werd. >n ^ ^ " kan insonderheit ge-

mehr»« abhandrln woll.» ) sem-r üb-rlebmdm >..! I.ubec von dcm

Kau«TckMMt«-w->sev-r>Mch.nk°>m./..^^

me-e Z7. ff. äe u5u5. lez. Ü(e. /^äcl. ?etr. ?eli. cle ^ ^^irnwgische

LonjuF.l.ib. I.czp. I.num. z. welches auch im Geqentheil ("i v ^ «k-f ^ urflzzim. in ci>i?es. /u>-.

Mit eben diesen Umstanden von dem überlebenden Mann mulns 5ccm von denen ^ ^

zu verstehen ist/allermaffen nichts neues/daß dieEhe-Leu- Francksurtische

te -r-li.mem- rec.procg. oder Gegen - Vermachtnus ge- Nördlin!,?^ / V de^^ den

gen einander auftichten / und sich unter einander zu Erben 7 k ! c>ns^n^^ dl-ngen 8rsruten

einsetzen / darvon zu lesen Larp^ov. /urispr. for. 8-,x. p. c.2. ^ ^ aber v^nren die !,rzmcz der

ci-f! I I. Lcseq.Kickt.cl'ee. 22.^icol. Loör.clec Zss NUM .4. 8 /o w / we. Heu zu Tag an etlichen

I-err. »eiz. /.ib. I. qu .2Z .n .Z7. e.jj.2. 0 11 -7 n 2 ^ f keine Heuraths - ^rc.culn ausgerichtet wor-

?ecr. ?eck. 6c LonjuZ. lik. I. c. 19. kc. ' ?.., denen Ehe-Leu-

Wann aber der Mann ohne Testament verstorben/ de Theil der Eke / ?o K>>'" er vorbanden/^

hat es mir dem überlebenden Weib einegani; andere Be- ben Theil aus des verstorbenen >/Ä ^

wandnus/angesehen sienach denen alrmRom.Rechten kommt/ Äche Eb m^

alsdann erst zu dessen 5ueeel5on und Erbsthafft einm An- sammte EHe^

ftruch gehabt/ wann alle Bckeundte (welchis doch selten 7^^ " ^nn ^ 1e s"'

geschehen ist) abgegangen sind / nur daß sie den Nscum ciec. n. z. V. kes. Vir ^ 7 A/I' r

exc>uä.tte: zudeme wurden noch über diß nachfolgende seqq. in denen Känseelichen Rechten aber n^t l^kmi^
2. conäit.ones oder Bedingungen erfordert; 1.) daß sind/ c c. c ne uxor

gewesui, uad 2.) biß an den Tod des Manns gewahret wie dann auch erst^aemeldte 8»««^ X,?>-in„ ^

habe/ gleichwie dieses alles zu lesen m l. 1. ubi viä. VO. c. sind / ob der überlekei-dl'! . ^
un.e ... ux. Es ist aber bernachmals dieses Recht d.e^

,n etwas geändert/und das überlebende Tkei der Ehe zu was für einem An^.'.l.,, .

-i.» g.wM Th.i> -.»S-dsckM qBÜ« dm Kind-rn WSZMd'?M',^ 7/F/. «n m

P^ » S W « S SS«
Gqenschaffr aber den Kmdern aufbehalten muste: Es nicht; JmerstenFall kan das uberl^!i^ >h!!^m n?!

wäre dann / das; ^s >mt denen Eltern oder Seiten-Freund- der» Ebe-Gatten nicht mehr vermachen / oder ihm auseineden concurmte/ dann solchensallshat es seinen Antheil andereÄ5eismeianen/alseineni ^,n!>,1,1- s .

A^uß zugleich przercnä.ren k önnen. bühret; noch von dem andern Ehe-Gattcn/sö vielleichtder-

^ ^ dieser Veränderung der alten Rechte selbige Kinder aus der ersten Ehe harte/(ein anders wäre

N?^Ä^'^"^c5^banden seyn: r.) Daß das es/wann keineKinder aus ersterE^uberkbende ^Leib kein Heurat-Gut empfangen ; Und waren) etwas mehrers hoffen/allermassen in denen Rech,^

2.) daß der verstorbene Mann reich / das hinterlassene ten dieses aus der Ursach also he.lsami ch vcro dnet wnr-

^2^ ' x?" allen weitlaufftig nach- den/ damit die Kinder erster Ehe n cht? u^gelesen werden kan: "ov.fz. -.6. ^ov.74. ..7. ,27. gemeiniglich das Ikrig! exogen/
M z ' und
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